
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 30 Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Gelsenkirchen 26. Juli 2019 

  

Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2019 – Nr. 30/26. Juli 2019  709 

 Amtsblatt der Stadt Gelsenkirchen 

 
 

 
 
 
 
 
Veränderungssperre zum künftigen Bebauungsplan Nr. 436 
der Stadt Gelsenkirchen 
"nördlich Grothusstraße / östlich Hackhorststraße" 
zwischen Eisenbahn von Oberhausen nach Wanne-Eickel (Emschertalbahn) - Am Maibusch - Grothusstraße - Hackhorststraße 
 
vom 16.07.2019 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 aufgrund §§ 14 Abs. 1 und 16 Baugesetzbuch (BauGB), in Verbindung 
mit §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jeweils in der geltenden Fassung die folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 12.07.2018 einen Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 436 der 
Stadt Gelsenkirchen "nördlich Grothusstraße / östlich Hackhorststraße" zwischen Eisenbahn von Oberhausen nach Wanne-Eickel (Emschertal-
bahn) - Am Maibusch - Grothusstraße - Hackhorststraße (Drucksache Nr. 14-20/5962) gefasst. 
 
Zur Sicherung dieser Planung werden in dem räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre die in § 3 genannten Veränderungsmaß-
nahmen untersagt. 
 

§ 2 
 
In dem Lageplan, der Bestandteil der Satzung ist, ist der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre durch eine durchgezogene Linie 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
In dem räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen gemäß § 14 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden, 

 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
§ 4 

 
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach 
Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte be-
gonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Ver-
änderungssperre nicht berührt. 
 

§ 5 
 
Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. 

 
§ 6 

 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens jedoch gemäß § 17 
Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von zwei Jahren. 
 

-------------------------- 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

I 
Bekanntmachungen des  

Oberbürgermeisters 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Gemäß § 18 Abs. 3 BauGB wird auf folgendes hingewiesen: 
 

(1)    Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs 
nach § 15 Abs. 1 hinaus, ist den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine angemessene Entschädigung in Geld zu 
leisten. Die Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils sowie § 121 gelten entsprechend; dabei ist der 
Grundstückswert zugrunde zu legen, der nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Dritten Teils zu entschädigen wäre. 

 
(2)   Zur Entschädigung ist die Gemeinde verpflichtet. Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in Absatz 1 

Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht 
zustande, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde. Für den Bescheid über die Festsetzung der Entschädigung gilt § 122 ent-
sprechend. 

 
(3)    Auf das Erlöschen des Entschädigungsanspruchs findet § 44 Abs. 4 mit der Maßgabe Anwendung, dass bei einer Veränderungssperre, 

die die Sicherung einer Festsetzung nach § 40 Abs. 1 oder § 41 Abs. 1 zum Gegenstand hat, die Erlöschensfrist frühestens ab Rechts-
verbindlichkeit des Bebauungsplans beginnt. In der Bekanntmachung nach § 16 Abs. 2 ist auf die Vorschriften des Absatzes 2 Satz 2 und 
3 hinzuweisen. 

 
Hinweis gemäß § 215 BauGB 
 
Unbeachtlich werden 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 

des Flächennutzungsplans und 
 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 hat folgenden Wortlaut: 
 
„(1)    Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans und 

der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn 
 

1.   entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis 
des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2.   die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 

und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach 
§ 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn 

 
a)   bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden 

sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 
 

b)   einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 
 

c)   (aufgehoben) 
 

d)   bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist ausgelegt 
worden ist und die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 

 
e)   bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in das Internet 

eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, 
 

f)    bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde 
oder 

 
g)    bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die 

Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 
 

3.   die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung 
des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig 
ist;“ 
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§ 214 Abs. 2 hat folgenden Wortlaut: 
 
„(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn 

 
1.   die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten 

dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 
 

2.   § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass 
hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3.   der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 
 

4.   im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist.“ 

 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 hat folgenden Wortlaut: 

 
„Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im 
Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“ 
 
Die Veränderungssperre wird als gesonderte Niederschrift gemäß § 52 Abs. 1 GO NRW festgehalten. Das Original dieser gesonderten 
Niederschrift wird bei der verfahrensführenden Stelle aufbewahrt. 
 
Die Satzung mit Lageplan liegt während ihrer Geltungsdauer beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsen-
kirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Zimmer 407, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit. 
 
Gelsenkirchen, 16. Juli 2019 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

 
W elge 

Stadtkämmerin 
(Siegel) 
 
(Nachrichtliche Informationen sind im Internet abrufbar 
für das Amtsblatt unter: www.gelsenkirchen.de/amtsblatt 
für den Lageplan unter: https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx 
 

 
 
 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx
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Erste Verlängerung der Veränderungssperre vom 10.08.2017 zum künftigen 
Bebauungsplan Nr. 130, 2. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Grothusstraße - Overwegstraße - Teilbereich südlich Grothusstraße" zwischen der Autobahn A 42 Emscherschnellweg - 
Grothusstraße - Lockhofstraße - südliche Grundstücksgrenze Grothusstraße 23-21 - westliche Grundstücksgrenze Grothusstraße 21 
 
vom 16.07.2019 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 aufgrund §§ 14 Abs. 1, 16 und 17 Baugesetzbuch (BauGB), in Verbin-
dung mit §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jeweils in der geltenden Fassung die fol-
gende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 13.07.2017 die Veränderungssperre zum Bebauungsplan Nr. 130, 2. Änderung der Stadt Gelsen-
kirchen "Grothusstraße - Overwegstraße - Teilbereich südlich Grothusstraße" zwischen der Autobahn A 42 Emscherschnellweg - Grothusstraße 
- Lockhofstraße - südliche Grundstücksgrenze Grothusstraße 23-21 - westliche Grundstücksgrenze Grothusstraße 21 (Drucksache Nr.  
14-20/4535) beschlossen. Die Veränderungssperre wurde im Amtsblatt Nr. 36 der Stadt Gelsenkirchen am 08.09.2017 ortsüblich bekannt ge-
macht. Die Satzung trat nach dem Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

§ 2 
 
Die Geltungsdauer der Veränderungssperre vom 10.08.2017 zum künftigen Bebauungsplan Nr. 130, 2. Änderung der Stadt Gelsenkirchen 
"Grothusstraße - Overwegstraße - Teilbereich südlich Grothusstraße" zwischen der Autobahn A 42 Emscherschnellweg - Grothusstraße - 
Lockhofstraße - südliche Grundstücksgrenze Grothusstraße 23-21 - westliche Grundstücksgrenze Grothusstraße 21 wird gemäß § 17 Abs. 1 
Satz 3 BauGB (erstmals) um ein Jahr verlängert. 
 
Diese Satzung tritt nach dem Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens jedoch gemäß § 17 
Absatz 1 Satz 3 BauGB nach Ablauf von einem Jahr. 
 

------------------------------- 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
 b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gemäß § 18 BauGB wird auf folgendes hingewiesen: 
 
(1)     Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs 

nach § 15 Abs. 1 hinaus, ist den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine angemessene Entschädigung in Geld zu 
leisten. Die Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils sowie § 121 gelten entsprechend; dabei ist der 
Grundstückswert zugrunde zu legen, der nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Dritten Teils zu entschädigen wäre. 

 
(2)     Zur Entschädigung ist die Gemeinde verpflichtet. Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in Absatz 1 

Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht zu-
stande, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde. Für den Bescheid über die Festsetzung der Entschädigung gilt § 122 entsprechend. 

 
(3)     Auf das Erlöschen des Entschädigungsanspruchs findet § 44 Abs. 4 mit der Maßgabe Anwendung, dass bei einer Veränderungssperre, 

die die Sicherung einer Festsetzung nach § 40 Abs. 1 oder § 41 Abs. 1 zum Gegenstand hat, die Erlöschensfrist frühestens ab Rechts-
verbindlichkeit des Bebauungsplans beginnt. In der Bekanntmachung nach § 16 Abs. 2 ist auf die Vorschriften des Absatzes 2 Satz 2 und 
3 hinzuweisen. 

 
Hinweis gemäß § 215 BauGB 
 
Unbeachtlich werden 
 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 

des Flächennutzungsplans und 
 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
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§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 hat folgenden Wortlaut: 
 
„(1)    Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans und 

der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn 
 

1.   entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis 
des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2.   die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 

und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach 
§ 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn 

 
a)   bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden 

sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 
 

b)   einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 
 

c)   (aufgehoben) 
 
d)  bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist ausgelegt 

worden ist und die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 
 

e)  bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in das Internet 
eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, 

 
f)  bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde 

oder 
 

g)  bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 
 

3.  die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung 
des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig 
ist;“ 

 
§ 214 Abs. 2 hat folgenden Wortlaut: 
 
„(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn 

 
1.  die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten 

dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 
 

2.  § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass 
hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3.  der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von Ver-

fahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 
 

4.  Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden 
ist.“ 

 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 hat folgenden Wortlaut: 
 
„Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im 
Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“ 
 
Die Veränderungssperre wird als gesonderte Niederschrift gemäß § 52 Abs. 1 GO NRW festgehalten. Das Original dieser gesonderten 
Niederschrift wird bei der verfahrensführenden Stelle aufbewahrt. 
 
Die Satzung mit Lageplan liegt während ihrer Geltungsdauer beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsen-
kirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Zimmer 407, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit. 
 
Gelsenkirchen, 16. Juli 2019 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

 
W elge 

Stadtkämmerin 
(Siegel) 
 
(Nachrichtliche Informationen sind im Internet abrufbar 
für das Amtsblatt unter: www.gelsenkirchen.de/amtsblatt 
für den Lageplan unter: https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx 
 
 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx


714  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2019 – Nr. 30/26. Juli 2019 

 
 
 
Erste Verlängerung der Veränderungssperre vom 10.08.2017 zum künftigen 
Bebauungsplan Nr. 429 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Gewerbegebiet östliche Emscherstraße" zwischen Emscher - Adenauerallee - Willy-Brandt-Allee - Kongresssaal Zeugen Jehovas - 
Pumpwerk Emschergenossenschaft 
 
vom 16.07.2019 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 aufgrund §§ 14 Abs. 1, 16 und 17 Baugesetzbuch (BauGB), in Verbin-
dung mit §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jeweils in der geltenden Fassung die fol-
gende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 13.07.2017 die Veränderungssperre zum Bebauungsplan Nr. 429 der Stadt Gelsenkirchen "Gewer-
begebiet östliche Emscherstraße" zwischen Emscher - Adenauerallee - Willy-Brandt-Allee - Kongresssaal Zeugen Jehovas - Pumpwerk Em-
schergenossenschaft (Drucksache Nr. 14-20/4485) beschlossen. Die Veränderungssperre wurde im Amtsblatt Nr. 36 der Stadt Gelsenkirchen 
am 08.09.2017 ortsüblich bekannt gemacht. Die Satzung trat am 26.10.2017 in Kraft. 
 

§ 2 
 

Die Geltungsdauer der Veränderungssperre vom 10.08.2017 zum künftigen Bebauungsplan Nr. 429 der Stadt Gelsenkirchen "Gewerbegebiet 
östliche Emscherstraße" zwischen Emscher - Adenauerallee - Willy-Brandt-Allee - Kongresssaal Zeugen Jehovas - Pumpwerk Emscherge-
nossenschaft wird gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB (erstmals) um ein Jahr verlängert. 
 
Diese Satzung tritt am 26.10.2019 in Kraft.  
 
Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens jedoch gemäß § 17 
Absatz 1 Satz 3 BauGB nach Ablauf von einem Jahr. 
 

--------------------------------- 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
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 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
 b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Gemäß § 18 BauGB wird auf folgendes hingewiesen: 

 
(1)     Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs 

nach § 15 Abs. 1 hinaus, ist den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine angemessene Entschädigung in Geld zu 
leisten. Die Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils sowie § 121 gelten entsprechend; dabei ist der 
Grundstückswert zugrunde zu legen, der nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Dritten Teils zu entschädigen wäre. 

 
(2)     Zur Entschädigung ist die Gemeinde verpflichtet. Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in Absatz 1 

Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht zu-
stande, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde. Für den Bescheid über die Festsetzung der Entschädigung gilt § 122 entsprechend. 

 
(3)     Auf das Erlöschen des Entschädigungsanspruchs findet § 44 Abs. 4 mit der Maßgabe Anwendung, dass bei einer Veränderungssperre, 

die die Sicherung einer Festsetzung nach § 40 Abs. 1 oder § 41 Abs. 1 zum Gegenstand hat, die Erlöschensfrist frühestens ab Rechts-
verbindlichkeit des Bebauungsplans beginnt. In der Bekanntmachung nach § 16 Abs. 2 ist auf die Vorschriften des Absatzes 2 Satz 2 und 
3 hinzuweisen. 

 
Hinweis gemäß § 215 BauGB 
 
Unbeachtlich werden 
 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans und 
 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 hat folgenden Wortlaut: 
 
„(1)    Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans und 

der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn 
 

1.   entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis 
des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2.   die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 

und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach 
§ 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn 

 
a)   bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 

worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden 
sind, 

 
b)   einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 
 
c)   (aufgehoben) 
 
d)   bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist 

ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes 
nachvollziehbar ist, 

 
e)   bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in 

das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, 
 
f)    bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, 

unterlassen wurde oder 
 
g)   bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, 

die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 
 

3.   die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung 
des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig 
ist;“ 
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§ 214 Abs. 2 hat folgenden Wortlaut: 
 
„(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn 

 
1.   die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten 

dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 
 

2.   § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass 
hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3.   der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von Ver-

fahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 
 

4.   Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden 
ist.“ 

 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 hat folgenden Wortlaut: 
 
„Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im 
Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“ 
 
Die Veränderungssperre wird als gesonderte Niederschrift gemäß § 52 Abs. 1 GO NRW festgehalten. Das Original dieser gesonderten 
Niederschrift wird bei der verfahrensführenden Stelle aufbewahrt. 
 
Die Satzung mit Lageplan liegt während ihrer Geltungsdauer beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsen-
kirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Zimmer 407, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit. 
 
Gelsenkirchen, 16. Juli 2019 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

 
W elge 

Stadtkämmerin 
(Siegel) 
 
(Nachrichtliche Informationen sind im Internet abrufbar 
für das Amtsblatt unter: www.gelsenkirchen.de/amtsblatt 
für den Lageplan unter: https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx
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Erste Verlängerung der Veränderungssperre vom 10.08.2017 zum künftigen 
Bebauungsplan Nr. 79, 3. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Kurt-Schumacher-Straße - Teilbereich nördlich Alfred-Zingler-Straße" zwischen Rhein-Herne-Kanal - Eisenbahnstrecke von Gladbeck 
nach Wanne-Eickel - Alfred-Zingler-Straße - Kurt-Schumacher-Straße 
 
vom 16.07.2019 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 aufgrund §§ 14 Abs. 1, 16 und 17 Baugesetzbuch (BauGB), in Verbin-
dung mit §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jeweils in der geltenden Fassung die fol-
gende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 13.07.2017 die Veränderungssperre zum Bebauungsplan Nr. 79, 3. Änderung der Stadt Gelsen-
kirchen "Kurt-Schumacher-Straße - Teilbereich nördlich Alfred-Zingler-Straße" zwischen Rhein-Herne-Kanal - Eisenbahnstrecke von Gladbeck 
nach Wanne-Eickel - Alfred-Zingler-Straße - Kurt-Schumacher-Straße (Drucksache Nr. 14-20/4537) beschlossen. Die Veränderungssperre 
wurde im Amtsblatt Nr. 36 der Stadt Gelsenkirchen am 08.09.2017 ortsüblich bekannt gemacht. Die Satzung trat nach dem Tag ihrer Bekannt-
machung in Kraft. 
 

§ 2 
 
Die Geltungsdauer der Veränderungssperre vom 10.08.2017 zum künftigen Bebauungsplan Nr. 79, 3. Änderung der Stadt Gelsenkirchen "Kurt-
Schumacher-Straße - Teilbereich nördlich Alfred-Zingler-Straße" zwischen Rhein-Herne-Kanal - Eisenbahnstrecke von Gladbeck nach Wanne-
Eickel - Alfred-Zingler-Straße - Kurt-Schumacher-Straße wird gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB (erstmals) um ein Jahr verlängert. 
 
Diese Satzung tritt nach dem Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens jedoch gemäß § 17 
Absatz 1 Satz 3 BauGB nach Ablauf von einem Jahr.  
 

-------------------------------- 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
 b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gemäß § 18 BauGB wird auf folgendes hingewiesen: 

 
(1)     Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs 

nach § 15 Abs. 1 hinaus, ist den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine angemessene Entschädigung in Geld zu 
leisten. Die Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils sowie § 121 gelten entsprechend; dabei ist der 
Grundstückswert zugrunde zu legen, der nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Dritten Teils zu entschädigen wäre. 

 
(2)     Zur Entschädigung ist die Gemeinde verpflichtet. Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in Absatz 1 

Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht 
zustande, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde. Für den Bescheid über die Festsetzung der Entschädigung gilt § 122 ent-
sprechend. 

 
(3)     Auf das Erlöschen des Entschädigungsanspruchs findet § 44 Abs. 4 mit der Maßgabe Anwendung, dass bei einer Veränderungssperre, 

die die Sicherung einer Festsetzung nach § 40 Abs. 1 oder § 41 Abs. 1 zum Gegenstand hat, die Erlöschensfrist frühestens ab Rechts-
verbindlichkeit des Bebauungsplans beginnt. In der Bekanntmachung nach § 16 Abs. 2 ist auf die Vorschriften des Absatzes 2 Satz 2 und 
3 hinzuweisen. 

 
Hinweis gemäß § 215 BauGB 
 
Unbeachtlich werden 
 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans und 
 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
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§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 hat folgenden Wortlaut: 
 
„(1)    Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans und 

der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn 
 

1.   entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis 
des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2.   die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 

und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach 
§ 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn 

 
a)   bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden 

sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 
 
b)   einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 
 
c)   (aufgehoben) 
 
d)   bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist ausgelegt 

worden ist und die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 
 
e)   bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in das Internet 

eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, 
 
f)    bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde 

oder 
 
g)    bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die  

 Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 
 

3.   die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung 
des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig 
ist;“ 

 
§ 214 Abs. 2 hat folgenden Wortlaut: 
 
„(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn 

 
1.   die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten 

dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 
 

2.   § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass 
hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3.   der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von Ver-

fahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 
 

4.   Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden 
ist.“ 

 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 hat folgenden Wortlaut: 
 
„Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im 
Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“ 
 
Die Veränderungssperre wird als gesonderte Niederschrift gemäß § 52 Abs. 1 GO NRW festgehalten. Das Original dieser gesonderten 
Niederschrift wird bei der verfahrensführenden Stelle aufbewahrt. 
 
Die Satzung mit Lageplan liegt während ihrer Geltungsdauer beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsen-
kirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Zimmer 407, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit. 
 
Gelsenkirchen, 16. Juli 2019 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

 
W elge 

Stadtkämmerin 
(Siegel) 
 
(Nachrichtliche Informationen sind im Internet abrufbar 
für das Amtsblatt unter: www.gelsenkirchen.de/amtsblatt 
für den Lageplan unter: https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx 
 
 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx
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Bebauungsplan Nr. 431 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Östlich Horster Straße / südlich Bahnlinie Dorsten - Herne" 
zwischen Horster Straße - Bahnlinie Dorsten - Herne - Lanferbruchstraße - BP-Werk Horst 
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss - 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit geltenden 
Fassung den 
 
Entwurf des Bebauungsplan Nr. 431 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Östlich Horster Straße / südlich Bahnlinie Dorsten - Herne" 
zwischen Horster Straße - Bahnlinie Dorsten - Herne - Lanferbruchstraße - BP-Werk Horst 
 
mit seiner Begründung und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung beschlossen. 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist im Bebauungsplan-Grundriss festgesetzt. 
 
Der Entwurf dieses Bebauungsplans, der aus dem "Grundriss" im Maßstab 1:1000 und "Textlichen Festsetzungen" besteht, sowie die beigefüg-
te Begründung, werden als gesonderte Niederschriften gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der zurzeit geltenden Fassung festgehalten. Die Originale dieser gesonderten Niederschriften werden bei der verfahrensführenden Stelle der 
Stadt Gelsenkirchen aufbewahrt. 
 
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 16. Juli 2019 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

 
W elge 

Stadtkämmerin 
(Siegel) 
 
 
Bebauungsplan Nr. 431 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Östlich Horster Straße / südlich Bahnlinie Dorsten - Herne" 
zwischen Horster Straße - Bahnlinie Dorsten - Herne - Lanferbruchstraße - BP-Werk Horst 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit geltenden 
Fassung den 
 
Entwurf des Bebauungsplans Nr. 431 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Östlich Horster Straße / südlich Bahnlinie Dorsten - Herne" 
zwischen Horster Straße - Bahnlinie Dorsten - Herne - Lanferbruchstraße - BP-Werk Horst 
 
mit seiner Begründung und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung beschlossen. 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist im Bebauungsplan-Grundriss festgesetzt. 
 
Der Entwurf dieses Bebauungsplans, der aus dem "Grundriss" im Maßstab 1:1000 und "Textlichen Festsetzungen" besteht, sowie die beigefüg-
te Begründung, werden als gesonderte Niederschriften gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der zurzeit geltenden Fassung festgehalten. Die Originale dieser gesonderten Niederschriften werden bei der verfahrensführenden Stelle der 
Stadt Gelsenkirchen aufbewahrt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans mit beigefügter Begründung mit Umweltbericht und die nach Einschätzung der Stadt wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 05.08.2019 bis einschließlich 16.09.2019 
beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 3. Etage, Zimmer 303, während der 
Öffnungszeiten 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag    08.00 - 17.00 Uhr 
Freitag    08.00 - 13.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 
 
Umweltbezogene Informationen 
 
Neben dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 431 mit beigefügter Begründung und dem nach den Umweltschutzgütern i.S. des § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Baugesetzbuch (BauGB) gegliederten Umweltbericht (mit Untersuchungen zu den Schutzgütern „Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt“, „Fläche“, 
„Boden/Altlasten“, „Wasser“, „Klima, Luft“, „Landschafts- und Ortsbild“, „Mensch, Gesundheit, Bevölkerung“, „Kultur- und Sachgüter“, 
Wechselwirkungen) sind die folgenden Arten umweltbezogener Informationen verfügbar: 
 

Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 

Biotopstrukturen, Biotopverbund, Biologische Vielfalt: 

 Landschaftspflegerischer Begleitplan zum 
Bebauungsplan Nr. 431 „Östlich Horster Straße / 
südlich Bahnlinie Dorsten - Herne“, 
LANDSCHAFT+SIEDLUNG AG, Nottuln, 
04.12.2017 

Biotoptypen „Acker“ und teilweise „Gehölze“ im Plangebiet 
werden dauerhaft in Anspruch genommen. 
Parallel zur Horster Straße angelegte Baumreihe aus Eichen 
wird zur Straße hin um einige Meter versetzt neu angelegt. 
Gehölzbestand entlang der Bahnstrecke wird erhalten. Dafür 
fallen Ziergehölze in den Gärten ganz im Norden des 
Plangebiets weg. 
 
Kompensation der in Anspruch genommenen 
Biotoptypqualitäten wird im Plangebiet umgesetzt. 
Die für das Biotopverbundsystem wichtigen Feldgehölze 
werden erhalten und teilweise sogar erweitert. 

Artenschutz: 

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Stufe 1 zum 
Bebauungsplan Nr. 431 "Östlich Horster 
Straße/südlich Bahnlinie Dorsten - Herne", Hamann 
& Schulte, Gelsenkirchen, 16.03.2017 

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Stufe 2 zum 
Bebauungsplan Nr. 431 "Östlich Horster 
Straße/südlich Bahnlinie Dorsten - Herne", Hamann 
& Schulte, Gelsenkirchen, 25.07.2017 

Um Folgen der planbedingten Eingriffe, insbesondere für den 
im Plangebiet angetroffenen Kiebitz, abzumildern, soll die 
nicht bebaute Ackerfläche als Brutstandort gesichert werden, 
was mit einer Flächenaufwertung kombiniert werden soll. Die 
verbliebene Fläche muss in eine vernässte Wiese mit 
Beweidung (ab dem 15.06. jedes Jahres) umgewandelt 
werden. Umsetzung des Bauvorhabens muss außerhalb der 
Brutzeit des Kiebitzes erfolgen und die zukünftige beweidete 
Wiese muss bis zum Beginn der nächsten Brutzeit und vor 
Baubeginn aufgewertet worden sein. 
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Mäusebussard, Zwergfledermaus und Abendsegler sind von 
dem Vorhaben nicht erheblich betroffen. 
 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände werden nicht 
erfüllt, wenn die beschriebenen Maßnahmen für den Kiebitz 
vor dem Bauvorhaben umgesetzt werden und die 
Planungshinweise berücksichtigt werden. 

Fläche, Boden 

Bodenart, Topographie, Versiegelung, Altlasten: 

 Anschüttung Horster Straße, 2. Beprobungszyklus 
des Grundwassers, JP - JESSBERGER & 
PARTNER (1997a), Bochum, 02.06.1997 

 Boden- und Grundwasseruntersuchungen im 
Bebauungsplan-Bereich Nr. 307, JP - 
JESSBERGER & PARTNER (1997b), Bochum,  
11.03.1997 

 Ergänzende Bodenuntersuchungen in 
Teilbereichen der als Grabeland genutzten Fläche, 
JP - JESSBERGER & PARTNER (1997c), 
Bochum,  25.03.1997 

 Gefährdungsabschätzung für den B-Plan 307 
„Anschüttung Horster Straße“, JP - JESSBERGER 
& PARTNER, Bochum, 19.12.1996 

Durch Bebauung und Versiegelung gehen im Bereich der 
geplanten Sondergebiets- und Verkehrsflächen natürliche 
Gley-Braunerden dauerhaft verloren. Kompensation im 
Plangebiet durch die Extensivierung derzeit intensiv 
ackerbaulich genutzter Bereiche oder die Wiedervernässung 
der Böden durch das Schließen von Drainagen. 
 
Gesamtes Plangebiet als Altlastenfläche bekannt. Die im 
Zuge einer Gefährdungsabschätzung sowie Boden- und 
Grundwasseruntersuchungen für die Anschüttungsfläche 
festgestellten belasteten Bodenbereiche wurden ausgekoffert 
und mit sauberem Oberboden verfüllt. Im Bereich des 
geplanten künftigen Standortes der Reiterhalle sind gemäß 
Voruntersuchungen Anschüttung/Auffüllung ermittelt worden. 

Bodenbeeinträchtigung durch Kampfmittel: 

 Stellungnahme (Bezirksregierung Arnsberg, 
Kampfmittelbeseitigungsdienst), 2018 

Die bekannten Bombenblindgängerverdachtspunkte wurden 
vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) überprüft. Die 
gefundenen Blindgänger wurden im April 2019 entschärft und 
geborgen. 

Wasser 

Oberflächenwasser: 

 Starkregengefahrenkarte Gelsenkanal (interne 
digitale Karten-Anwendung) 

 Beikarte „Vorsorgender Hochwasserschutz“ zum 
Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) der 
Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 

Für das Gebiet besteht eine mittlere Hochwassergefahr 
(HQ100) mit Überflutungshöhen von 0,5 - 4 m. 
Die Beikarte „Vorsorgender Hochwasserschutz“ zum RFNP 
weist das Gebiet entsprechend als Hochwasserrisikogebiet 
aus. Die Starkregengefahrenkarte der Stadt Gelsenkirchen, 
die Überflutungsgefahren aufgrund von Starkregenereig-
nissen ausweist, zeigt für das Plangebiet selbst flächig sehr 
geringe, punktuell auch geringe Gefahren. 

Klima und Luft 

Stadtklima, Klimawandel: 

 Gesamtstädtische Klimaanalyse Gelsenkirchen, 
Darstellung und Bewertung der klimatischen und 
lufthygienischen Situation unter zusätzlicher 
Berücksichtigung des globalen Klimawandels - 
Abschlussbericht ,Kuttler, W., Mersmann, M., 
Barlag, A.-B., Essen 2011 

Das Plangebiet ist gemäß Stadtklimaanalyse dem Klimatop 
des Stadtrandklimas zugeordnet, welches geprägt ist vom 
Übergang zwischen Freiraum und der zunehmend stärker 
verdichteten Bebauung. 
Auch wenn dem Plangebiet aufgrund der Kleinflächigkeit und 
isolierten Lage gemäß Klimafunktionskarte keine besondere 
positive Funktion zugewiesen wird, ist grundsätzlich mit einer 
Wohlfahrtswirkung der Freifläche auf umgebende stadtklima-
tische Lasträume zu rechnen. 

Mensch, Bevölkerung 

Lärmimmissionen: 

 Schalltechnische Untersuchung zum 
Bebauungsplan Nr. 431 „Östlich Horster Straße / 
südlich Bahnlinie Dorsten - Herne“ in 
Gelsenkirchen, Brilon Bondzio Weiser 
Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH, 
Bochum, 30.04.2018 

 Verkehrstechnische Untersuchung zum 
Bebauungsplan Nr. 431 „Verlagerung Reiter-Verein 
GE“ in Gelsenkirchen, Brilon Bondzio Weiser 
Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH, 
Bochum, Dezember 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sämtliche Lärm-Immissionsrichtwerte der 18. Bundes-
Immissionsschutz-Verordnung für Allgemeine Wohngebiets- 
und Dorfgebiets-Nutzungen werden an den untersuchten 
Immissionsorten in unmittelbarer Umgebung zur geplanten 
Reitanlage unterschritten. Im Nachtzeitraum finden keine 
Emissionen von der Reitanlage statt. Auch durch Spitzen-
pegel von Einzelgeräuschen sind keine unzulässigen 
Immissionen zu erwarten. Minderungsmaßnahmen sind nicht 
nötig. 
Dem Reiterverein zufolge kann es zu seltenen Veranstal-
tungen kommen, an denen es zu einem erhöhten Lärmpegel 
kommen kann. Die Anzahl der Veranstaltungen beträgt 
weniger als 18 pro Jahr, die als Obergrenze für seltene 
Ereignisse durch die 18. BImSchV vorgeschrieben ist. Es ist 
davon auszugehen, dass die Immissionsrichtwerte bei 
seltenen Ereignissen ebenfalls nicht überschritten werden. 
 
Die Veränderung der Lärmbelastung durch das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen in der Umgebung ist kaum messbar und 
beträgt maximal 0,1 dB(A) im Tageszeitraum. 
 
Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von 
Räumen in Gebäuden des Reitvereins, die nicht nur vorüber-
gehend zum Aufenthalt von Menschen dienen, sind zum 
Schutz vor Verkehrslärm passive Schallschutzmaßnahmen 
vorzusehen. 
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Geruchsimmissionen: 

 Geruchsimmissionsprognose im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 431 in 
Gelsenkirchen, Uppenkamp + Partner GmbH, 
Ahaus, 26.04.2018 

 
 
 
 

Seveso II/III bzw. Störfallschutz: 

 Gesamtstädtisches Gutachten der Stadt 
Gelsenkirchen zur Ermittlung von angemessenen 
Abständen für die Prüfung der Verträglichkeit von 
Störfallbetrieben mit zukünftigen Planungen und 
Vorhaben unter dem Gesichtspunkt des Art. 12 der 
Seveso-II-Richtlinie bzw. des § 50 BImSchG, 
UCON GmbH, Münster, 03.09.2014 

 Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 431 
„Verlagerung Reitverein“ unter dem Gesichtspunk 
des § 50 BImSchG bzw. der SEVESO-III-Richtlinie, 
UCON GmbH, Münster, 10.08.2017 

 Stellungnahme der Bezirksregierung Münster zum 
Bebauungsplan-Vorentwurf, 16. August 2018 

Geruchszusatzbelastung im Bereich der das Plangebiet 
umgebenden, schutzbedürftigen Nutzungen beträgt maximal 
5 % der Jahresstunden. Bei arithmetischer Addition der rech-
nerisch ermittelten Zusatzbelastung sowie der pauschal 
ermittelten Vorbelastung berechnet sich eine Gesamtbe-
lastung in Höhe von maximal 10 % der Jahresstunden.  
 
Im „Gesamtstädtischen Gutachten der Stadt Gelsenkirchen 
zur Ermittlung von angemessenen Abständen für die Prüfung 
der Verträglichkeit von Störfallbetrieben mit zukünftigen 
Planungen und Vorhaben unter dem Gesichtspunkt des Art. 
12 der Seveso-II-Richtlinie bzw. des § 50 BImSchG“ wurde 
2014 ein angemessener Sicherheitsabstand von 200 m für 
den südlich ans Plangebiet angrenzenden Raffinerie-
Betriebsbereich ermittelt. 
 
Auf der Basis des § 50 BImSchG, des Artikel 13 der Seveso-
III-Richtlinie bzw. der Störfall-Verordnung (StörfallV) ist von 
einem Gutachterbüro 2017 geprüft worden, ob der damals 
ermittelte angemessene Abstand hinsichtlich des geplanten 
Vorhabens anzupassen ist. Des Weiteren sollte die 
Einstufung des Reitvereines als mögliches benachbartes 
Schutzobjekt überprüft werden. 
 
Der Reitverein wurde durch das beauftragte Gutachterbüro 
als ein öffentlich genutztes Objekt und folglich als ein benach-
bartes Schutzobjekt im Sinne des § 50 BImSchG eingestuft. 
Die Bezirksregierung Münster hingegen stuft den Reitverein 
nicht als Schutzobjekt ein, weil er eine geschlossene 
Vereinsstruktur aufweist und somit kein öffentlich genutztes 
Objekt darstellt. 
In direkter Umgebung des Reitvereins befinden sich weitere 
benachbarte Schutzobjekte innerhalb des angemessenen 
Sicherheitsabstands zum Betriebsbereich und gleichzeitig in 
direkter Nachbarschaft zum Reitverein. Es wird also keine 
neue Gemengelage geschaffen. 
 
Von den Gutachtern wird festgehalten, dass der im Seveso-
Abstandsgutachten vom 03.09.2014 ermittelte angemessene 
Sicherheitsabstand im Plangebiet nicht auf Berechnungen zu 
einzelnen Szenarien beruht. Stattdessen wurde im Gutachten 
von 2014 ein pauschaler Mindestabstand von 200 m von der 
Grenze des Betriebsbereiches festgelegt. 
 
Aus diesem Grund wurde im aktuellen Abstandsgutachten 
aus dem Jahr 2017 für die beiden im nördlichen Betriebsbe-
reich errichteten Rohöltanks bzw. für die dort verlaufenden 
Rohrleitungen eine abdeckende Ausbreitungsbetrachtung 
durchgeführt. Beim unterstellten Szenario eines Lachen-
brandes an den Rohöltanks und unter Berücksichtigung 
detaillierter Kenntnisse zum relevanten Betriebsbereich hat 
sich in den Berechnungen der Gutachter ein angemessener 
Sicherheitsabstand von 117 m ergeben. Die vom Reiterverein 
genutzte Fläche innerhalb des Plangebiets befindet sich 
demgemäß nicht innerhalb des berechneten angemessenen 
Sicherheitsabstands. 

 

Stellungnahmen zu dem Entwurf können von jedermann während der öffentlichen Auslegung bei der Stadt Gelsenkirchen vorgebracht werden. 
 
Wesentliche Ziele der Planung: 
 
In Gelsenkirchen wurde der Standort für eine Reitanlage gesucht. Auf Grund der vielfältig zu beachtenden Rahmenbedingungen muss ein 
Ersatzgrundstück besondere Voraussetzungen erfüllen. In einem intensiven Planungsprozess wurde das gesamte Stadtgebiet betrachtet. 
Letztendlich ist das an der Horster Straße gelegene städtische Grundstück als zu favorisierend und bestmöglich geeignet eingeschätzt bzw. als 
potentieller Standort für die Verlagerung des derzeit an der Willy-Brandt-Allee ansässigen Reitervereins Gelsenkirchen e. V. bzw. dem Bau 
einer Reiteranlage lokalisiert worden. 
 
Die Fläche befindet sich im Stadtteil Horst, östlich der Horster Straße, südlich der Bahnlinie Dorsten-Herne und nördlich des BP-Werks Horst. 
Das Gelände ist ca. 10 ha groß. Es wird bis auf die begrünten bzw. bewachsenen Randbereiche zurzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt 
und liegt im baulichen Außenbereich. Da das Vorhaben dort nicht privilegiert ist, ist zur Schaffung einer Rechtsgrundlage die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes erforderlich. 
 
Seitens des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist eine gute Erreichbarkeit über die Straßenbahnlinie 301 sichergestellt; dies muss 
auch für den Individualverkehr gewährleistet werden. Die Zufahrt soll deshalb nicht wie bisher unmittelbar südlich der Bahnlinie, sondern mögl-
ichst weit vom Bahnübergang entfernt angelegt werden; die Anlage einer Stellplatzanlage ist möglichst so zu platzieren, dass der Reitbetrieb 
nicht nachteilig beeinflusst wird. 
 
Auf der Ostseite der Horster Straße führt im Abschnitt vom Kärntener Ring bis Bahnübergang zurzeit ausschließlich ein schmaler Radweg 
entlang. Hier gilt es den öffentlichen Straßenraum im erforderlichen Maß bzw. um einen Gehweg zu ergänzen. 
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Bei den grundsätzlichen Überlegungen zur Abgrenzung eines neuen Reitervereinsgeländes sind die am aktuellen Standort bestehenden 
Möglichkeiten und Angebote Ausgangspunkt. Darüber hinaus soll möglichst aber auch eine zukunftsorientierte Entwicklung bzw. Nutzung 
sichergestellt werden. 
 
Derzeit sind auf dem Gelände an der Willy-Brandt-Allee eine Reithalle, Stallungen mit Innen- und Außenboxen, Lager für Futter und Einstreu, 
ein Raum für die Mitglieder und zwei für die Durchführung von Prüfungen der höheren Kategorie ausreichend bemessene Außenreitplätze 
inklusive der Möglichkeit des Abreitens (Aufwärmen der Pferde) Bestand. Hinzu kommen notwendige Nebenanlagen wie Stellplätze etc. Eine 
Ergänzung um einen umfangreichen Paddock- und Weidebereich sowie einer Führanlage / einen Longierzirkel ist angestrebtes Planungsziel. 
 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Kompensationsflächen verschiedenster Maßnahmen sollten weitestgehend erhalten 
bleiben. Eine sinnvolle Ergänzung der Anpflanzungen und eine landschaftsgerechte Eingrünung der Reitanlage können zu einer Verbesserung 
der Freiraumfunktionen führen. 
 
Im Freiflächenentwicklungskonzept ist der Planbereich Teil des Teilraums “Verkehrsdreieck Gelsenkirchen-West“. Hier ist nördlich des BP-
Werks Horst eine Wegeverbindung entlang der früher geplanten verlängerten Willy-Brandt-Allee vorgesehen. Zur fußläufigen Durchquerung 
kann perspektivisch eventuell eine vorhandene Trasse genutzt werden, die der Kontrollanfahrt von Schächten dient. Eine Ergänzung um einen 
Reitweg wäre geeignet, Ausritte ins Umfeld zu unternehmen. 
 
Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan Nr. 431 der Stadt Gelsenkirchen (gem. § 4a Abs. 6 BauGB) unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Bebauungsplanung können auf der Internetseite der Stadt Gelsen-
kirchen in digitaler Form abgerufen werden: www.gelsenkirchen.de/planungsbeteiligung. Die Informationen geben einen Überblick über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten und Rechte, die sich aus den Datenschutzregelungen ergeben. 
 
Gemäß § 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB werden der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen zusätzlich in das Internet (www.gelsenkirchen.de/planungsbeteiligung) eingestellt und über 
ein zentrales Internetportal des Landes (ww.uvp.nrw.de) zugänglich gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Die in dem Bebauungsplan in Bezug genommenen DIN-Vorschriften und sonstigen außerstaatlichen Regelwerke werden beim Referat 61 - 
Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, während der Öffnungszeiten zur Einsicht bereit 
gehalten. 
 
Gelsenkirchen, 16. Juli 2019 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

 
W elge 

Stadtkämmerin 
(Siegel) 
 

http://www.gelsenkirchen.de/planungsbeteiligung
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Bebauungsplan Nr. 419 
der Stadt Gelsenkirchen (beschleunigtes Verfahren) 
"Erweiterung Wohnpark Am Goldberg" 
zwischen Goldbergstraße - westlicher und nördlicher Grenze des 
Amtsgerichtsgrundstücks - Verbindungsweg zwischen Westerholter Straße und Goldbergstraße 
Satzungsbeschluss, Inkrafttreten 
 
vom 16.07.2019 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 7 und 
41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jeweils in der zurzeit geltenden Fassung den 
 
Bebauungsplan Nr. 419 
der Stadt Gelsenkirchen (beschleunigtes Verfahren) 
"Erweiterung Wohnpark Am Goldberg" 
zwischen Goldbergstraße - westlicher und nördlicher Grenze des 
Amtsgerichtsgrundstücks - Verbindungsweg zwischen Westerholter Straße und Goldbergstraße 
 
nach vorangegangener Abwägung sowie Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 2 und § 13 Abs. 
2 BauGB 
 
als Satzung beschlossen. 
 
Die „Begründung“ wird dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt. 
 
Der Bebauungsplan, der aus dem "Grundriss" im Maßstab 1: 500 und den "Textlichen Festsetzungen" in der Fassung dieses Satzungsbe-
schlusses besteht, sowie die beigefügte „Begründung“ und das Ergebnis der „Prüfung und Entscheidung über die abgegebenen Stellung-
nahmen“ werden als gesonderte Niederschriften gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
zurzeit geltenden Fassung festgehalten. Die Originale dieser gesonderten Niederschriften werden bei der verfahrensführenden Stelle aufbe-
wahrt. 
 
Der Satzungsbeschluss des 
Bebauungsplans Nr. 419 
der Stadt Gelsenkirchen (beschleunigtes Verfahren) 
"Erweiterung Wohnpark Am Goldberg" 
zwischen Goldbergstraße - westlicher und nördlicher Grenze des 
Amtsgerichtsgrundstücks - Verbindungsweg zwischen Westerholter Straße und Goldbergstraße 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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I. Hinweise: 
 
1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf 

hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
 b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 

 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher gültige Nutzung durch den Bebauungsplan Nr. 419 (beschleunigtes Verfahren) 
der Stadt Gelsenkirchen und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 
§ 44 Abs. 4 BauGB 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in Absatz 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

3. Unbeachtlich werden gem. § 215 BauGB 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB hat folgenden Wortlaut: 
 
„(1)    Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungs-

plans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn 
 

1.   entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein 
müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und 
auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2.   die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 

Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und 
§ 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn 

 
a)   bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 

worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 
 

b)   einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 
 

c)   (aufgehoben) 
 

d)   bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist 
ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar 
ist, 

 
e)   bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in das 

Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, 
 

f)    bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen 
wurde oder 

 
g)   bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die 

Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 
 

3.   die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Be-
gründung des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine 
Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen 
Punkten unvollständig ist;“ 
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§ 214 Abs. 2 BauGB hat folgenden Wortlaut: 

 
„(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn 

 
1.   die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 

bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 
 

2.   § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne 
dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3.   der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 
 

4.   im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist.“ 

 
§ 214 Abs. 2a hat folgenden Wortlaut: 

 
(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit § 13b, aufgestellt worden sind, gilt 
ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes: 

 
1. (weggefallen) 

 
2.   Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans unbeachtlich. 

 
3.   Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13a Abs. 1  

Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als ordnungsgemäß durchgeführt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 Satz 
2 Nr. 2 durchgeführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne Behörden oder sons-
tige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungs-
plans beachtlicher Mangel. 

 
4.   Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt als zutreffend, wenn das Ergebnis nach-

vollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans be-
achtlicher Mangel. 

 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB hat folgenden Wortlaut: 
 
„Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss 
gewesen sind.“ 

 
II. Der Bebauungsplan Nr. 419 (beschleunigtes Verfahren) Stadt Gelsenkirchen mit Begründung, einschließlich der in den textlichen Fest-

setzungen genannten DIN-Vorschriften und sonstigen außerstaatlichen Regelwerke sowie die zusammenfassende Erklärung, werden 
beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Raum 406, während 
der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt des Bebauungsplans Auskunft erteilt. 

 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 419 (beschleunigtes Verfahren) der Stadt Gelsenkirchen tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekannt-
machung in Kraft. 

 
Gemäß § 10a Absatz 2 BauGB wird der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
ergänzend auch in das Internet (https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/stadtplanung/bebauungsplanauskunft.aspx) eingestellt und 
über ein zentrales Internetportal des Landes (www.uvp.nrw.de) zugänglich gemacht. 

 
Gelsenkirchen, 16. Juli 2019 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

 
W elge 

Stadtkämmerin 
(Siegel) 
 



728  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2019 – Nr. 30/26. Juli 2019 

 
 
 
Bebauungsplan Nr. 416, 1. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Vereinsgelände FC Schalke 04 und Umfeld" 
zwischen Bundesautobahn A2 - Stadionring - Parkallee - Herbert-Burdenski-Weg - Veltins-Arena - Parkplatz P1 - Kurt-Schumacher-
Straße 
 
Satzungsbeschluss, Inkrafttreten 
 
vom 16.07.2019 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 7 und 
41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jeweils in der zurzeit geltenden Fassung den 
 
Bebauungsplan Nr. 416, 1. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Vereinsgelände FC Schalke 04 und Umfeld" 
zwischen Bundesautobahn A2 - Stadionring - Parkallee - Herbert-Burdenski-Weg - Veltins-Arena - Parkplatz P1 - Kurt-Schumacher-
Straße 
 
nach vorangegangener Abwägung sowie Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen als Satzung beschlossen. 
 
Die "Begründung" wird dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt. 
 
Der Bebauungsplan, der aus dem "Grundriss" im Maßstab 1:2000 und den "Textlichen Festsetzungen" in der Fassung dieses Satzungsbe-
schlusses besteht, sowie die beigefügte "Begründung" und das Ergebnis der "Abwägung sowie Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen" 
werden als gesonderte Niederschriften gemäß § 52 Abs. 1 GO NRW festgehalten. Die Originale dieser gesonderten Niederschriften werden bei 
der verfahrensführenden Stelle aufbewahrt. 
 
Der Satzungsbeschluss des 
Bebauungsplans Nr. 416, 1. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Vereinsgelände FC Schalke 04 und Umfeld" 
zwischen Bundesautobahn A2 - Stadionring - Parkallee - Herbert-Burdenski-Weg - Veltins-Arena - Parkplatz P1 - Kurt-Schumacher-
Straße 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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I. Hinweise: 
 
1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf 

hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
 b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 

 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher gültige Nutzung durch den Bebauungsplan Nr. 416,1. Änderung der Stadt 
Gelsenkirchen und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 
§ 44 Abs. 4 BauGB 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in Absatz 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

3. Unbeachtlich werden gem. § 215 BauGB 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB hat folgenden Wortlaut: 
 
„(1)    Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 

Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn 
 

1.   entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein 
müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und 
auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2.   die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 

Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und 
§ 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn 

 
a)   bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 

worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 
 

b)   einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 
 

c)   (aufgehoben) 
 

d)   bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist 
ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar 
ist, 

 
e)   bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in das 

Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, 
 

f)    bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen 
wurde oder 

 
g)   bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die 

Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 
 

3.   die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Be-
gründung des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine 
Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen 
Punkten unvollständig ist;“ 
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§ 214 Abs. 2 BauGB hat folgenden Wortlaut: 
 
„(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn 

 
1.   die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 

bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 
 

2.   § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne 
dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3.   der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 
 

4.   im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist.“ 

 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB hat folgenden Wortlaut: 
 
„Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss 
gewesen sind.“ 

 
II. Der Bebauungsplan Nr. 416, 1. Änderung der Stadt Gelsenkirchen mit Begründung (einschließlich Umweltbericht), einschließlich der in 

den textlichen Festsetzungen genannten DIN-Vorschriften und sonstigen außerstaatlichen Regelwerke sowie die zusammenfassende 
Erklärung, werden beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, 
Raum 406, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt des Bebauungsplans 
Auskunft erteilt. 

 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 416, 1. Änderung der Stadt Gelsenkirchen tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 

 
Gemäß § 10a Absatz 2 BauGB wird der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
ergänzend auch in das Internet (https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/stadtplanung/bebauungsplanauskunft.aspx) eingestellt und 
über ein zentrales Internetportal des Landes (www.uvp.nrw.de) zugänglich gemacht. 

 
Gelsenkirchen, 16. Juli 2019 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

 
W elge 

Stadtkämmerin 
(Siegel) 
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Bebauungsplan Nr. 409.1 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Ehemalige Zeche Bergmannsglück - östlicher und südlicher Teilbereich" 
zwischen Pawiker Straße - Lessingstraße - Körnerstraße - Heinrich-Müller-Weg - Bergmannsglückstraße - Werksgelände Uniper 
Kraftwerke GmbH 
Satzungsbeschluss, Inkrafttreten 
 
vom 16.07.2019 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 7 und 
41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jeweils in der zurzeit geltenden Fassung den 
 
Bebauungsplan Nr. 409.1 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Ehemalige Zeche Bergmannsglück - östlicher und südlicher Teilbereich" 
zwischen Pawiker Straße - Lessingstraße - Körnerstraße - Heinrich-Müller-Weg - Bergmannsglückstraße - Werksgelände Uniper 
Kraftwerke GmbH 
 
nach vorangegangener Abwägung sowie Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 sowie § 4a Abs. 3 BauGB und 
Entscheidung 
 
als Satzung beschlossen. 
 
Die "Begründung" wird dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt. 
 
Der Bebauungsplan, der aus dem "Grundriss" im Maßstab 1:1000 und den "Textlichen Festsetzungen" jeweils in der Fassung dieses Satzungs-
beschlusses besteht, sowie die beigefügte "Begründung" und das Ergebnis der "Abwägung sowie Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen 
und Entscheidung" werden als gesonderte Niederschriften gemäß § 52 Abs. 1 GO NRW festgehalten. Die Originale dieser gesonderten Nieder-
schriften werden bei der verfahrensführenden Stelle aufbewahrt. 
 
Der Satzungsbeschluss des 
Bebauungsplan Nr. 409.1 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Ehemalige Zeche Bergmannsglück - östlicher und südlicher Teilbereich" 
zwischen Pawiker Straße - Lessingstraße - Körnerstraße - Heinrich-Müller-Weg - Bergmannsglückstraße - Werksgelände Uniper 
Kraftwerke GmbH 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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I. Hinweise: 
 
1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf 

hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
 b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 

 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher gültige Nutzung durch den Bebauungsplan Nr. 409.1 der Stadt Gelsenkirchen 
und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 
§ 44 Abs. 4 BauGB 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in Absatz 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

3. Unbeachtlich werden gem. § 215 BauGB 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB hat folgenden Wortlaut: 
 
„(1)    Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungs-

plans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn 
 

1.   entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein 
müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und 
auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2.   die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 

Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und 
§ 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn 

 
a)   bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 

worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 
 

b)   einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 
 

c)   (aufgehoben) 
 

d)   bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist 
ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar 
ist, 

 
e)   bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in das 

Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, 
 

f)    bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen 
wurde oder 

 
g)   bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die 

Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 
 

3.   die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die 
Begründung des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine 
Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen 
Punkten unvollständig ist;“ 
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§ 214 Abs. 2 BauGB hat folgenden Wortlaut: 

 
„(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn 

 
1.   die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 

bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 
 

2.   § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne 
dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3.   der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 
 

4.   im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist.“ 

 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB hat folgenden Wortlaut: 
 
„Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss ge-
wesen sind.“ 

 
II. Der Bebauungsplan Nr. 409.1 der Stadt Gelsenkirchen mit Begründung (einschließlich Umweltbericht), einschließlich der in den textlichen 

Festsetzungen genannten DIN-Vorschriften und sonstigen außerstaatlichen Regelwerke sowie die zusammenfassende Erklärung, werden 
beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Raum 406, während 
der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt des Bebauungsplans Auskunft erteilt. 

 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 409.1 der Stadt Gelsenkirchen tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 

 
Gemäß § 10a Absatz 2 BauGB wird der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
ergänzend auch in das Internet (https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/stadtplanung/bebauungsplanauskunft.aspx) eingestellt und 
über ein zentrales Internetportal des Landes (www.uvp.nrw.de) zugänglich gemacht. 

 
Gelsenkirchen, 16. Juli 2019 

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 

 
W elge 

Stadtkämmerin 
(Siegel) 
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 11. Juli 2019 

I. A. D isse l   
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 16. Juli 2019 

I. A. D isse l   
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 16. Juli 2019 

I. A. D isse l  
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 16. Juli 2019 

I. A. D isse l  
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 17. Juli 2019 

I. A. D isse l   
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 17. Juli 2019 

I. A. D isse l   
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Referat 20 (Stadtkämmerei und Finanzen) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Firma wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Amarkt Food und Non Food GmbH 
zuletzt bekannte Anschrift: Kampsriede 6 A, 30659 Hannover 
Bescheid vom 03.06.2019, Forderungskennzeichen 1000055626 
 
Der Bescheid kann beim Referat 20 - Stadtkämmerei und Finanzen -, Bochumer Str. 4, 45879 Gelsenkirchen, Zimmer 402, vom Berechtigten in 
Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 12. Juli 2019 

I. A. Meyer  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Hans-Joachim Steinkopf 
zuletzt bekannte Anschrift: Recklinghauser Str. 115, 45892 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 28.06.2019 und 09.07.2019 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 15. Juli 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Giovanna Sapienza, 
zuletzt bekannte Anschrift: Elfenstr. 12, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 25.06.2019 und 04.07.2019. 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 15. Juli 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
TAN UG (haftungsbeschränkt), 
zuletzt bekannte Anschrift: Wiehagen 18-24, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 08.05.2019 und 27.05.2019. 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
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Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 15. Juli 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Daniel Konrad, geb. am 06.04.1991 
zuletzt bekannte Anschrift: Polsumer Str. 142, 45896 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 10.07.2019 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 18. Juli 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 50 (Soziales) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Tanja Sommer 
zuletzt bekannte Anschrift: Neustr. 45, 45891 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 04.06.2019 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 50 - Soziales, Vattmannstr. 2-8, 45879 Gelsenkirchen, Zimmer 236, in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 16. Juli 2019 

I. A. B lank  
 
 
Referat 60 (Umwelt) 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung zur UVP-Pflicht gemäß § 5 Abs.2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 
über das Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung nach § 7 Abs. 1 UVPG  
zum  
Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die Entnahme und die Einleitung von Grundwasser im Rahmen der 
Errichtung einer neuen Erdgashochdruckleitung vom Anschlusspunkt der OGE Dorsten zum Kraftwerk Scholven (Gelsenkirchen) 
 
Die Uniper Kraftwerke GmbH beabsichtigt die Errichtung einer neuen Erdgashochdruckleitung vom Anschlusspunkt der OGE Dorsten zum 
Kraftwerk Scholven (Gelsenkirchen) und hat mit Schreiben vom 30.04.2019 die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis gem. §§ 8, 9 und 10 
des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) zur bauzeitlichen Entnahme von Grundwasser und die Ein-
leitung in die städtische Kanalisation beantragt. Für die laut Antrag 15 Tage andauernde bauzeitliche Grundwasserentnahme wird die mit einer 
maximalen Entnahmemenge von rund 25.600 m³/a gerechnet. 
Nach § 11 Absatz 1 WHG kann die wasserrechtliche Erlaubnis nur in einem Verfahren erteilt werden, das den Anforderungen dieses Gesetzes 
entspricht. 
Für die geplante Maßnahme ist nach §§ 5 Abs. 1 und 7 Abs. 1 des Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung des Bundes (UVPG) i. V. m. 
Anlage 1, Ziffer 13.3.3 zum UVPG sowie Anlage 3 UVPG eine überschlägige Prüfung durchzuführen, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen haben kann. Diese standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
entbehrlich ist. 
 
Gründe: 
Die Uniper Kraftwerke GmbH betreibt im Gelsenkirchener Stadtteil Scholven das Kraftwerk Scholven. Der Kraftwerkstandort soll durch umwelt-
freundlichere, gasbefeuerte Anlagen zum Erhalt von Strom- und Fernwärmelieferungen modernisiert werden. Hierzu ist ein Anschluss an das 
Erdgasfernleitungsnetz erforderlich. Zur Versorgung des Standortes Scholven ist der Neubau einer Erdgasleitung (DN 300) mit einer Länge von 
15,8 km geplant. 
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Im Rahmen des Leitungsbaus ist abschnittsweise eine bauzeitliche Grundwasserhaltung erforderlich. Die durch die Uniper Kraftwerke GmbH 
beantragte Grundwasserentnahme bezieht sich auf die Wasserhaltungen für zwei Sonderbauwerke (Bellendorfsweg und Feldhauser Straße 
einschließlich vorhandener Leitungen). Eine Wasserhaltung für die Leitungsstrecke wird optional für hohe Grundwasserstände auf ca. 200 m 
entlang der Feldhauser Straße beantragt. 
In die Natur und Landschaft wird nur in geringem Umfang eingegriffen. Aufgrund der kurzen Wirksamkeit und der geringen Reichweite der 
Grundwasserhaltung sind die Auswirkungen nicht als erheblich einzustufen. Bei dem betroffenen Schutzgut Boden können nachteilige Umwelt-
auswirkungen durch Auflagen, die in der wasserrechtlichen Erlaubnis festgesetzt werden, vermieden werden. Mit anderen nennenswerten 
Beeinträchtigungen auf weitere Schutzgüter, die als erheblich nachteilige Umweltauswirkungen nach § 5 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsent-
scheidung zu berücksichtigen wären, ist nicht zu rechnen. 
Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass für das beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht. 
Ich weise darauf hin, dass diese Feststellung nach § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist. 
Die gemäß § 5 Abs.2 UVPG erforderliche Information der Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntmachung. 
 
Gelsenkirchen, 15. Juli 2019 

I. A. Dr. Bernhard  
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